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1.0 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Vorrangiges Ziel des Bebauungsplanes Nr. 16 „Südstraße“ ist die Schaffung von Pla-

nungsrecht für die zukünftige Nutzung des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet. 

Aus dem Ortsteil Hainchen werden verstärkt Bauwünsche durch ortsansässige Bürge-

rinnen und Bürger vorgetragen. Konkret sind die Eigentümer der Grundstücke Gemar-

kung Hainchen, Flur 4, Flurstücke 105 und 12 an die Stadt Netphen herangetreten und 

möchten ihre Grundstücke wohnbaulich entwickeln. Sie haben die Verwaltung um die 

Schaffung von Planungsrecht auf eigene Kosten ersucht. Die Grundstücke liegen am 

südöstlichen Ortsrand von Hainchen und entwickeln sich am östlichen Ende der 

Südstraße zur Gießener Straße (Landstraße 729) hin. 

Um diesen Bauwünschen aus dem Ort, aber auch, um eine maßvolle, geordnete Ent-

wicklung des Ortsteils Hainchen zu gewährleisten, sollen mit der Aufstellung des Be-

bauungsplanes Nr. 16 „Südstraße“ in der Gemarkung Hainchen die planungsrechtli-

chen Voraussetzungen dafür geschaffen werden (LOTH 2024A). 

 

Abb. 1 Lage des Plangebietes (rote Fläche) auf Grundlage der Topografischen Karte 1:25.000.  

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu un-

tersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 

Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 

artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 

 

L 722 

Hainchen 

L 729 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 16 „Südstraße“ der Stadt Netphen 

Rechtliche Grundlagen und Methodik 

2 

2.0 Rechtliche Grundlagen und Methodik 

Notwendigkeit der Durchführung einer Artenschutzprüfung  

(Prüfungsveranlassung) 

„Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von 

Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittel-

bar geltenden Regelungen der §§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 

45 Abs. 7 BNatSchG. Damit sind die entsprechenden Artenschutzbestimmungen der 

FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationa-

les Recht umgesetzt worden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestim-

mungen sind §§ 69ff BNatSchG zu beachten“ (MKULNV 2016).  

Vorhaben in diesem Zusammenhang sind:  

1. nach § 15 BNatSchG i. V. m. § 30ff LNatSchG NRW zulässige Eingriffe in Natur 

und Landschaft. Mögliche Trägerverfahren sind in § 33 Abs. 1-3 LNatSchG 

NRW genannt (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen). 

2. nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben 

(§§ 30, 33, 34, 35 BauGB). 

„Die ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung sowie 

Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen sind keine Vorhaben im Sinne der VV-Arten-

schutz. 

Bei der ASP handelt es sich um eine eigenständige Prüfung, die nicht durch andere 

Prüfverfahren ersetzt werden kann (z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung, Prüfung nach der Eingriffsregelung, Prüfung nach Umweltschadens-

gesetz). Die ASP sollte soweit möglich mit den Prüfschritten anderer Verfahren verbun-

den werden“ (MKULNV 2016).  

Prüfung der artenschutzrechtlichen Tatbestände (Prüfumfang) 

„Bei einer ASP beschränkt sich der Prüfumfang auf die europäisch geschützten FFH-

Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten. Wenn in Natura 2000-Gebieten 

FFH-Arten betroffen sind, die zugleich in Anhang II und IV der FFH-RL aufgeführt sind, 

ist neben der FFH-Verträglichkeitsprüfung auch eine ASP durchzuführen. Dies gilt 

ebenso für europäische Vogelarten des Anhangs I und des Art. 4 Abs. 2 V-RL.  

Die „nur“ national besonders geschützten Arten sind nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 

Satz 5 BNatSchG von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt und werden wie 

alle übrigen Arten grundsätzlich nur im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt“ 

(MKULNV 2016).  
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Formale Konsequenzen (Verbotstatbestände) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten: 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren, 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 

oder zu zerstören.  

Entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Be-

hörden im Einzelfall Ausnahmen von diesen Verboten zulassen. 

Planungsrelevante Arten  

„Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjeni-

gen geschützten Arten, die bei einer Artenschutzprüfung (ASP) im Sinne einer Art-für-

Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nordrhein-

Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheitlichen naturschutzfachlichen Kriterien 

[…]. 

Der Begriff „planungsrelevante Arten“ ist weit zu verstehen. Er ist nicht nur auf die An-

wendung in Planungsverfahren beschränkt, sondern bezieht sich auf die Anwendung in 

allen Planungs- und Zulassungsverfahren […]. 

Die übrigen FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten sind entweder in 

Nordrhein-Westfalen ausgestorbene Arten, Irrgäste sowie sporadische Zuwanderer. 

Solche unsteten Vorkommen können bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines 

Vorhabens sinnvoller Weise keine Rolle spielen. Oder es handelt sich um Allerweltsar-

ten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungs-

fähigkeit. Im Regelfall kann bei diesen Arten davon ausgegangen werden, dass nicht 

gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d. h. keine erhebliche 

Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer 

Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein sig-

nifikant erhöhtes Tötungsrisiko). 

Die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüften Arten 

sind im Rahmen des Planungs- oder Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen. Das 
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Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist für diese Arten in geeigneter Weise in der 

ASP zu dokumentieren. […] 

Sofern ausnahmsweise die Möglichkeit besteht, dass die artenschutzrechtlichen Ver-

bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG infolge des Vorhabens bei einer nicht planungsrele-

vanten Art erfüllt werden, wäre die Behandlung einer solchen Art im Planungs- oder 

Zulassungsverfahren geboten (z. B. bei Arten, die gemäß der Roten Liste im entspre-

chenden Naturraum bedroht sind, oder bei bedeutenden lokalen Populationen mit nen-

nenswerten Beständen im Bereich des Planes/Vorhabens)“ (MKULNV 2016). 

Methodik 

Der Ablauf und die Inhalte einer Artenschutzprüfung umfassen die folgenden drei Stu-

fen (MWEBWV 2010):  

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei 

welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies beur-

teilen zu können, sind verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum 

einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit sind alle 

relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur wenn artenschutz-

rechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden Arten eine vertiefende 

Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaß-

nahmen und ggf. ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, 

bei welchen Arten trotz dieser Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen 

Verbote verstoßen wird. Sofern eine vorhabensspezifische Verletzung arten-

schutzrechtlicher Verbotstatbestände anzunehmen ist, ist ein Ausnahmeverfah-

ren der Stufe III durchzuführen. In der Regel wird durch geeignete Vermei-

dungs- und Ausgleichsmaßnahen das Eintreten der Verbotstatbestände verhin-

dert. Damit ist die Durchführung der Stufe III der Artenschutzprüfung überwie-

gend nicht erforderlich. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende 

Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) vorliegen und insofern eine 

Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann. 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen im Zusammen-

hang mit dem Vorhaben erfolgt entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwen-

dung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren 

(VV-Artenschutz) (MKULNV 2016). 
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Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-

nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-

lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-

dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-

dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  
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3.0 Vorhabensbeschreibung 

3.1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im Südosten des Ortsteils Hainchen, welcher im Südos-

ten des Netphener Stadtgebietes nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz liegt. Das Zen-

trum Netphens liegt nordwestlich in ca. 10 km Entfernung. 

Topografisch liegt das Plangebiet auf einer Ebene am südöstlichen Ortseingang von 

Hainchen auf einer Höhe von ca. 450 m ü. NHN. 

Das ca. 0,29 ha große Plangebiet umfasst in Flur 4 die Flurstücke 12 und 105. 

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden durch die Erschließungsstraße „Südstraße“ sowie durch Laub- und 

Mischwaldflächen der Stadt Netphen und den Bebauungsplan Nr. 5 „Wasser-

burg Hainchen“ 

• im Süden und Osten durch die Gießener Straße L 729 mit angrenzenden Wald- 

und Wiesenflächen 

• im Westen durch angrenzende Wohnbebauung des Bebauungsplanes Nr. 2 

„Auf’m Kämpchen“ (LOTH 2024A). 

3.2 Bebauungsplan 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes werden Allgemeine Wohnge-

biete (WA) gemäß § 4 BauNVO als Art der baulichen Nutzungen festgesetzt. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird für die Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 

WA 2 mit 0,4 als maximale Grundflächenzahl (GRZ) festgesetzt. Das Maß der bauli-

chen Nutzung wird für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA mit 0,8 als maxi-

male Geschossflächenzahl (GFZ) festgesetzt. Die maximal zulässige Zahl der Vollge-

schosse wird in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 mit II festgesetzt.  

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 wird gemäß der umgebenden Be-

bauung eine offene Bauweise mit Einzel- und Doppelhausbauweise (ED) festgesetzt. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 wird die Firstrichtung parallel zur 

Südstraße festgesetzt, um somit die Ausrichtung der Gebäude und Gestaltung der 

Dachlandschaft an die angrenzende Bebauung anzupassen. Untergeordnete Neben-

anlagen dürfen von der Firstrichtung abweichen. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. Auf den 

nicht überbaubaren Flächen sind zusätzlich zu Nebenanlagen auch Garagen, Stell-

plätze und Carports zulässig. 

Entlang der Landestraße L 729 (Gießener Straße) wird ein Streifen festgesetzt, wel-

cher von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. 
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In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind Obstbäume anzupflanzen. 

Im südlichen Grundstücksbereich entlang der Gießener Straße wird zusätzlich ein Ge-

hölzstreifen festgesetzt. Dieser Bereich ist mit heimischen Gehölzen gemäß der Pflanz-

liste zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

 

Abb. 2 Auszug aus der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Südstraße“ der Stadt 
Netphen. Quelle: LOTH 2024B  
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4.0 Bestandssituation im Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 16 

„Südstraße“ im Ortsteil Hainchen der Stadt Netphen sowie die nähere Umgebung, so-

fern diese für die Aspekte des Artenschutzes relevant ist.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Bestandssituation des Plangebietes und der Um-

gebung auf Grundlage des Luftbildes. 

 

Abb. 3 Bestandssituation im Bereich des Plangebietes (rote Strichlinie) auf Grundlage des Luft-
bildes vom 01.06.2021.  
 
1 = Grünland    4 = Wald 
2 = Gehölze    5 = (Teil-)versiegelte Flächen 
3 = Säume    6 = Gebäude mit Gärten 

Das Untersuchungsgebiet ist gekennzeichnet von seiner Lage im südlichen Anschluss 

an die bestehende Wohnbebauung von Netphen-Hainchen und wird von der Südstraße 

und der L 729 eingerahmt. Zudem schließen sich zur freien Landschaft Wald- und 

Grünlandflächen an.  

Das Plangebiet selbst wird im östlichen Bereich von einem Grünland geprägt. Als Arten 

wurden unter anderem Sternmiere (Stellaria holostea) und Hahnenfuß (Ranunculus 

acris) und verschiedene Grasarten kartiert. Nach Aussage des Eigentümers wird die 

Fläche von einem ortsansässigen Landwirt als Futterfläche genutzt und regelmäßig ge-

mäht.   

1 

5 

2 

4 

3 

3 

6 
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An das Grünland schließt sich nach Westen ein gebüschartiger Vorwald an, in dem die 

nachfolgenden Arten als Sträucher bzw. junge Bäume vorkommen: Haselnuss, Eber-

esche, Schwarz-Erle, Berg-Ahorn und Birke. Darüber hinaus besteht in einem Teilbe-

reich zur Südstraße eine Saumflur mit Himbeere und Brombeere sowie Bärlauch.  

   

Abb. 4 Südliche Grenze des Plangebietes 
an der L 729.   

Abb. 5 Grünland im Plangebiet mit Vorwald 
im Hintergrund.  

  

Abb. 6 Saumflur an der Südstraße.  

 

Abb. 7 Gehölzbestand im Plangebiet.  
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5.0 Ermittlung der Wirkfaktoren 

Die potenzielle Betroffenheit planungsrelevanter Arten kann sich primär aus der mit 

dem Vorhaben einhergehenden Überbauung von Freiflächen sowie dem daraus resul-

tierenden Verlust von Lebensraumstrukturen ergeben. Im Zuge der Baumaßnahmen 

kann es zu temporären akustischen und optischen Störungen kommen (Baustellen-

lärm, Bewegung der Baumaschinen).  

Weiterhin kann es durch die Nutzung des Plangebietes zu einer durchgängigen akusti-

schen und optischen Störung von Tierarten kommen. 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten 

auftreten können. Sie sind auf die Zeiten der Baumaßnahme beschränkt. 

Baufeldfreimachung / Bauphase 

Mit der Baufeldfreimachung findet eine Flächeninanspruchnahme mit dauerhafter Ent-

fernung der vorhandenen Biotopstrukturen statt.  

In der Bauphase können Flächen beansprucht werden, die über die Planungsfläche 

hinausgehen (Einrichtung oder Nutzung von Lager- und Abstellflächen, Rangieren von 

Baufahrzeugen und -maschinen).  

Baustellenbetrieb 

Baumaßnahmen sind durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen sowie 

das Baustellenpersonal mit akustischen und optischen Störwirkungen verbunden. 

Stoffliche Emissionen wie Staub und Abgase sind lediglich in einem geringen Umfang 

zu erwarten.  

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme 

Im Plangebiet wird es durch Überbauung oder Versiegelung zu einem Flächenverlust 

von Lebensraumstrukturen kommen.  

Silhouettenwirkung 

Durch neue Gebäude bzw. bauliche Einrichtungen kann es ggf. zu einer Silhouetten-

wirkung kommen. Vor dem Hintergrund der bestehenden Bebauung und des vorhande-

nen Gehölzbestandes ist diese jedoch nur in geringem Umfang zu erwarten. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren ergeben sich durch die Nutzung des Plangebietes. 

Dadurch ergibt sich eine Zunahme der akustischen und optischen Wirkungen, wobei 

bereits Vorbelastungen durch das bestehende Wohngebiet und insbesondere auch die 

L 729 bestehen.  
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In der folgenden Tabelle werden alle potenziellen Wirkungen des Vorhabens zusam-

mengestellt: 

Tab. 1 Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
16 „Südstraße“ der Stadt Netphen.  

Maßnahme Wirkfaktor 
potenzielle Auswirkung im 
Sinne § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Baubedingt 

Bauarbeiten zur Bau-
feldvorbereitung 

Entfernung der anstehenden 
Lebensraumstrukturen 

Töten von Tieren im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Zerstörung von Pflanzen und de-
ren Entwicklungsformen nach § 
44 Abs. 1 Nr. 4   

Lärmemissionen und stoffliche 
Emissionen durch den Baube-
trieb 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Anlagebedingt 

Beanspruchung von 
Flächen für die Wohn-
gebiete 

Versiegelung/Überbauung und 
nachhaltiger Lebensraumver-
lust bzw. Lebensraumverände-
rungen 

Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

geringe Silhouettenwirkung 
durch neue Gebäude  

Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Betriebsbedingt 

Nutzung des Plange-
bietes 

geringe zusätzliche Lärmemis-
sionen und optische Wirkun-
gen 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
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6.0 Stufe I – Vorprüfung des Artenspektrums 

6.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 16 

„Südstraße“ der Stadt Netphen mit den dort anstehenden Biotopstrukturen sowie deren 

vorhabensspezifisch relevante, nähere Umgebung. 

Im Zuge der Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nord-

rhein-Westfalen“ (FIS) werden die Informationen über planungsrelevante Arten für alle 

potenziell betroffenen Lebensräume im gesamten Untersuchungsgebiet erhoben.  

6.2 Ermittlung vorkommender Tier- und Pflanzenarten 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-

nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-

lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-

dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-

dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  

Die Ergebnisse des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages basieren auf 

den folgenden Datenquellen: 

Tab. 2 Übersicht über die im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ausgewerteten 
Datenquellen. 

Daten Quelle 

Ortsbegehung des Untersuchungs-
gebietes 

Mestermann Büro für Landschaftsplanung  
24. Mai 2023 

Kartierungen von Haselmäusen BACKFISCH 2024 

Auswertung der Landschaftsinfor-
mationssammlung LINFOS Nord-
rhein-Westfalen  

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Landschaftsinformati-
onssammlung (LANUV 2023A): 
 
http://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlin-
fos/de/atlinfos.extent 

Auswertung des Fachinformations-
systems „Geschütze Arten in Nord-
rhein-Westfalen“ (FIS) 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Geschützte Arten in 
Nordrhein-Westfalen (LANUV 2023B): 
 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/ar-
tenschutz/de/arten/blatt/liste/51151  
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6.2.1 Ortsbegehung 

Im Zuge der Ortsbegehung am 24. Mai 2023 wurden die Strukturen im Plangebiet da-

hingehend untersucht, ob sich diese als Lebensraum für artenschutzrechtlich relevante 

Tierarten eignen. Dabei wurde auf das Vorkommen von Tierarten aller relevanten Ar-

tengruppen geachtet.  

Die Ortsbegehung erfolgte bei heiterer Wetterlage und Temperaturen um 10 °C. 

Es wurde überprüft, ob planungsrelevante Arten hinsichtlich ihrer individuellen Lebens-

raumansprüche tatsächlich vorkommen bzw. vorkommen können und in welchem Um-

fang sie von dem geplanten Vorhaben betroffen sein könnten.  

Dazu erfolgen eine Einschätzung der generellen Lebensraumeignung sowie die Über-

prüfung, inwieweit im Gelände potenzielle Quartiere bestehen. Potenzielle Quartiere 

stellen Nistkästen, Nischen, Wandverkleidungen an Gebäuden oder Nester und Baum-

höhlen an den Gehölzen dar.   

Gebäude befinden sich innerhalb des Plangebietes nicht.  

In den Gehölzen im Plangebiet wurden in den überwiegend jungen Bäumen und Sträu-

chern keine Höhlungen gesichtet. Es wird daher keine Eignung als Sommerquartier für 

Fledermäuse oder für Höhlenbrüter angenommen. Nester wurden bei der Begehung 

ebenfalls nicht festgestellt, können aber aufgrund des Belaubungszustandes nicht voll-

ständig ausgeschlossen werden. Die Gehölze können zudem eine Funktion als nicht-

essenzielle (Teil-)Nahrungshabitate sowie Ruhestätten und Versteckplätze überneh-

men. Auch eine Eignung für beispielsweise die Haselmaus ist aufgrund der Strukturen 

der Gehölzbestände gegeben.  

Das Grünland stellt grundsätzlich potenzielle Lebensräume für Offenlandarten dar. Al-

lerdings liegen diese Flächen in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Wohngebiet und 

der L 729 mit entsprechenden optischen und akustischen Störwirkungen und werden 

nach Aussagen des Flächeneigentümers regelmäßig gemäht. So können diese Flä-

chen kaum eine Lebensraumfunktion als Fortpflanzungs- und Nahrungshabitat für stö-

rungsempfindliche Bodenbrüter übernehmen. Eine Funktion als nichtessenzielle (Teil-

)Nahrungshabitate ist allerdings für diesen Lebensraumtyp gegeben. Die vorstehenden 

Ausführungen gelten gleichermaßen auch für die kleinflächigen Saumstrukturen im 

Plangebiet.   

Im Rahmen der Ortsbegehung ergaben sich keine Hinweise auf das Vorkommen von 

planungsrelevanten Arten im Plangebiet. Das Vorkommen von Haselmäusen wird aller-

dings als wahrscheinlich erachtet. 

6.2.2 Kartierungen von Haselmäusen 

Zur Verifizierung vermuteter Haselmausvorkommen sind durch BACKFISCH im Mai 2024 

in den geplanten Baufeldern der Flurstück 12 und 105, Flur 4, Gemarkung Hainchen in 

dem Gehölzbestand insgesamt fünf nest-tubes ausgebracht worden, um entspre-

chende Nachweise zu erbringen oder Vorkommen auszuschließen. Es erfolgten an-

schließend Kontrollen am 14. Juni, 22. Juli, 12. August und 15. September 2024. 
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Im nachfolgenden Planausschnitt sind die Ergebnisse dieser Kontrollen dargestellt. 

 

Abb. 8 Nachweise von Haselmäusen Quelle: Backfisch 2024.  

Im Juni war kein Besatz nachweisbar, im Juli ein Kobel einer Haselmaus am östlichen 

nest-tube (ca. 3 m vom Waldrand entfernt), dies war auch im August so erkennbar. Am 

15. September wurde in einem waldeinwärts in einem Holunderbusch angebrachten 

nest-tube ein Kobel festgestellt. 

6.2.3 Auswertung von Hinweisen auf planungsrelevante Arten in 

Informationen zu Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen 

Die Auswertung von Hinweisen auf planungsrelevante Arten in Informationen zu 

Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen erfolgt für das Plangebiet sowie die 

Umgebung bis 500 m um das Plangebiet.  
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Natura 2000-Gebiete 

Für bestimmte Lebensraumtypen und Arten, für deren Fortbestand nur in Europa 

Sorge getragen werden kann, müssen gemäß der sog. FFH-Richtlinie der EU „Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung“ ausgewiesen werden, um eine langfristig gute 

Überlebenssituation für diese Arten und Lebensräume zu gewährleisten. Diese FFH-

Gebiete und die Vogelschutzgebiete, die gemäß der Vogelschutzrichtlinie der EU für 

europäische Vogelarten auszuweisen sind, werden zusammengefasst als Natura 2000-

Gebiete bezeichnet. 

In der näheren Umgebung des Plangebietes ist ein Natura 2000-Gebiet ausgewiesen.  

• DE-5015-301 = Rothaarkamm und Wiesentäler 

Es werden Hinweise zum Vorkommen folgender planungsrelevanter Arten gegeben: 

Bekassine, Braunes Langohr, Braunkehlchen, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, 

Eisvogel, Geburtshelferkröte, Grauspecht, Haselmaus, Neuntöter, Raubwürger, 

Raufußkauz, Rotmilan, Schwarzspecht, Wachtelkönig, Wiesenpieper, Zwergfleder-

maus (LANUV 2023A).  

 

Abb. 9 Lage des FFH-Gebietes (lila Schraffur) zum Plangebiet (rote Strichlinie) auf Grundlage 
der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
DE-5015-301 = Rothaarkamm und Wiesentäler 

  



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 16 „Südstraße“ der Stadt Netphen 

Stufe I – Vorprüfung des Artenspektrums 

16 

Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete sind nach den Vorschriften des BNatSchG „rechtsverbindlich fest-

gesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer 

Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen 

oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen 

oder  

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.“ 

Das Plangebiet unterliegt nicht dem Naturschutz. In der Umgebung ist jedoch ein Na-

turschutzgebiet ausgewiesen.  

• NSG-SI-00001 = Rothaarkamm und Wiesentäler 

Es werden die für das FFH-Gebiet genannten, planungsrelevanten Arten aufgeführt 

(LANUV 2023A).  

 

Abb. 10 Lage des Naturschutzgebietes (rote Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) auf Grund-
lage der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
NSG-SI-00001 = Rothaarkamm und Wiesentäler 
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Landschaftsschutzgebiete 

Ein Landschaftsschutzgebiet ist nach § 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine 

Gebietsschutzkategorie des Naturschutzrechts. Gegenüber Naturschutzgebieten zielen 

Schutzgebiete des Landschaftsschutzes auf das allgemeine Erscheinungsbild der 

Landschaft, sind oft großflächiger, Auflagen und Nutzungseinschränkungen hingegen 

meist geringer. Verboten sind insbesondere alle Handlungen, die den „Charakter“ des 

Gebiets verändern.  

Das Plangebiet unterliegt dem Landschaftsschutz. Im Plangebiet und in der Umgebung 

das nachfolgende Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.  

• LSG-5014-0002 = LSG Netphen 

Es werden keine Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter Arten gegeben (LA-

NUV 2023A).  

 

Abb. 11 Lage der Landschaftsschutzgebiete (grüne Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) auf 
Grundlage der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
LSG-5014-0002 = LSG Netphen 

Biotopkatasterflächen 

Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalens ist eine Datensammlung über Lebensräume 

für wildlebende Tiere und Pflanzen, die für den Arten- und Biotopschutz eine beson-

dere Wertigkeit besitzen. Die Gebiete werden nach wissenschaftlichen Kriterien ausge-

wählt, in Karten erfasst und im Gelände überprüft sowie dokumentiert.  
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Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer Biotopkatasterfläche. In der näheren Umge-

bung findet sich die nachfolgend aufgeführte Biotopkatasterfläche:  

• BK-5115-054 = Geiersgrund-Bachtal 

• BK-5115-056/ BK-SI-00042 = Niederwald östlich Hainchen 

• BK-5115-800 = Kulturlandschaftskomplex bei Irmgarteichen  

• BK-SI-00023 = Waldgebiet am Lahnkopf mit Lahntal und Tal des Geiersgrund-

bach 

• BK-SI-00044 = Feldflur vor Hainchen 

Es werden Hinweise zum Vorkommen folgender planungsrelevanter Arten gegeben: 

Braunkehlchen, Feldlerche, Feldsperling, Mäusebussard, Neuntöter, Raubwürger, Wie-

senpieper (LANUV 2023A).  

Die weiteren, in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Biotopkatasterfläche liegen 

weiter als 500 m vom Plangebiet entfernt.  

 

Abb. 12 Lage der Biotopkatasterflächen (grüne Schraffur) zum Plangebiet (rote Strichlinie) auf 
Grundlage der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
BK-5115-054 = Geiersgrund-Bachtal 
BK-5115-056/ BK-SI-00042 = Niederwald östlich Hainchen 
BK-5115-800 = Kulturlandschaftskomplex bei Irmgarteichen  
BK-SI-00023 = Waldgebiet am Lahnkopf mit Lahntal und Tal des Geiersgrundbach 
BK-SI-00044 = Feldflur vor Hainchen 
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Gesetzlich geschützte Biotope  

Nach § 30 BNatSchG sowie nach § 42 LNatSchG NRW werden bestimmte Teile von 

Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich 

geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beein-

trächtigung dieser Biotope führen können, sind verboten.  

Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope. In 

der näheren Umgebung liegen die nachfolgend aufgeführten Biotope:  

• BT-5115-0013-2001-8 = Magerwiese 

• BT-5115-124-9 = Sicker-, Sumpfquelle, Helokrene 

• BT-5115-125-9 = Sicker-, Sumpfquelle, Helokrene (LANUV 2023A).  

Die weiteren, in der nachfolgenden Abbildung dargestellten gesetzlich geschützten Bio-

tope liegen weiter als 500 m vom Plangebiet entfernt.  

 

Abb. 13 Lage der gesetzlich geschützten Biotope (magentafarbene Flächen) zum Plangebiet (rote 
Fläche) auf Grundlage der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
BT-5115-0013-2001-8 = Magerwiese 
BT-5115-124-9 = Sicker-, Sumpfquelle, Helokrene 
BT5115-125-9 = Sicker-, Sumpfquelle, Helokrene 

Biotopverbundflächen 

Nach § 21 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populati-

onen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und 

Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
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funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Er soll außerdem zur Verbesse-

rung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen.  

Das Plangebiet liegt innerhalb einer Biotopverbundfläche. Im Plangebiet und in der nä-

heren Umgebung findet sich die nachfolgend aufgeführten Biotopverbundfläche:  

• VB-A-5014-002 = Südlicher Rothaarkamm 

• VB-A-5115-004 = Kulturlandschaft bei Irmgarteichen 

• VB-A-5115-005 = Ermelskopf, Eichwald und Bockenberg 

Es werden folgende Hinweise zu planungsrelevanten Arten gegeben: Baumpieper, Be-

kassine, Braunes Langohr, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Eisvogel, Geburts-

helferkröte, Grauspecht, Großes Mausohr, Haselmaus, Neuntöter, Raufußkauz, Rotmi-

lan, Schwarzspecht, Wachtelkönig, Wasserfledermaus, Wespenbussard, Wiesenpie-

per, Wildkatze, Zwergfledermaus (LANUV 2023A).  

Die weiteren, in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Biotopverbundflächen lie-

gen weiter als 500 m vom Plangebiet entfernt. 

 

Abb. 14 Lage der Biotopverbundflächen (blaue Flächen) zum Plangebiet (rote Strichlinie) auf 
Grundlage der Topografischen Karte 1:10.000. Quelle: LANUV 2023A 
 
VB-A-5014-002 = Südlicher Rothaarkamm 
VB-A-5115-004 = Kulturlandschaft bei Irmgarteichen 
VB-A-5115-005 = Ermelskopf, Eichwald und Bockenberg  
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6.2.4 Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Eine Abfrage der planungsrelevanten Arten in der Landschafts- und Informations-

sammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LINFOS) 

ergab Hinweise zum Vorkommen von planungsrelevanten Arten. Für die Umgebung 

des Plangebietes bis 500 m wird der folgende Fundpunkt aufgeführt:  

• FT-5115-0002-2008 = Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

6.2.5 Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in 

Nordrhein-Westfalen“ 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Quadranten 1 des Messtischblattes 5115 „Ewers-

bach“. Für diesen Quadranten wurde im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in 

Nordrhein-Westfalen“ (FIS) eine Abfrage der planungsrelevanten Arten für die im Un-

tersuchungsgebiet anzutreffenden unmittelbar betroffenen sowie der angrenzenden Le-

bensraumtypen durchgeführt (LANUV 2023B). Da das Grünland als artenreich einge-

stuft wird, erfolgt eine Abfrage sowohl für Fettwiesen und -weiden als auch für Mager-

wiesen und -weiden.  

• Laubwälder 

• Kleingehölze, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Vegetationsarme und -freie Biotope 

• Säume, Hochstaudenfluren 

• Gärten 

• Magerwiesen und -weiden 

• Gebäude  

• Fettwiesen und -weiden 

Für den Quadranten 1 des Messtischblattes 5115 „Ewersbach“ werden vom FIS für die 

im Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume insgesamt 39 Arten als pla-

nungsrelevant genannt (sechs Säugetierarten, 32 Vogelarten und eine Schmetterlings-

art). Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht genannt (LANUV 2023B). 
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Tab. 3 Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 5115 „Ewersbach“ (Quadrant 1) (LANUV 2023B) für die ausgewählten Lebensraumtypen. Unmittelbar 
betroffene Lebensraumtypen sind blau hinterlegt.  

Art Status 

Erhal-
tungs- 

zustand 
in NRW 
(KON) 

Laubwäl-
der 

Klein- 
gehölze, 
Alleen, 
Bäume, 

Gebüsche, 
Hecken 

Vegeta- 
tionsame 
und -freie 
Biotope 

Säume,  
Hoch- 

stauden-
fluren 

Gärten 

Mager- 
wiesen 

und  
-weiden 

Gebäude 

Fettwiesen 
und  

-weiden 

Säugetiere 

Bechsteinfledermaus N U+ FoRu, Na FoRu, Na  (Na) Na (Na) (Ru) (Na) 

Braunes Langohr N G FoRu, Na FoRu, Na  Na Na Na FoRu Na 

Großes Mausohr N U Na Na   (Na) Na FoRu! Na 

Kleinabendsegler N U Na Na   Na Na (FoRu) Na 

Wasserfledermaus N G Na Na   Na (Na) FoRu (Na) 

Zwergfledermaus N G Na Na   Na (Na) FoRu! (Na) 

Vögel 

Baumpieper N/B U- (FoRu) FoRu  (FoRu)  (FoRu)   

Bluthänfling N/B U  FoRu (Na) Na (FoRu), 
(Na) 

Na   

Braunkehlchen N/B S    FoRu!  FoRu  (FoRu) 

Feldlerche N/B U-    FoRu  FoRu!  FoRu! 

Feldschwirl N/B U  FoRu  FoRu  (FoRu)  (FoRu) 

Feldsperling N/B U (Na) (Na)  Na Na Na FoRu Na 

Gartenrotschwanz N/B U FoRu FoRu  (Na) FoRu (Na) FoRu (Na) 

Girlitz N/B U    Na FoRu!, Na    

Grauspecht N/B S Na   Na  (Na)  (Na) 

Habicht N/B G (FoRu) (FoRu), Na   Na (Na)  (Na) 

Kleinspecht N/B G Na Na   Na (Na)  (Na) 

Kuckuck N/B U- (Na) Na   (Na) (Na)  (Na) 

Mäusebussard N/B G (FoRu) (FoRu)  (Na)  Na  Na 

Mehlschwalbe N/B U    (Na) Na (Na) FoRu! (Na) 

Mittelspecht N/B G Na        
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Art Status 

Erhal-
tungs- 

zustand 
in NRW 
(KON) 

Laubwäl-
der 

Klein- 
gehölze, 
Alleen, 
Bäume, 

Gebüsche, 
Hecken 

Vegeta- 
tionsame 
und -freie 
Biotope 

Säume,  
Hoch- 

stauden-
fluren 

Gärten 

Mager- 
wiesen 

und  
-weiden 

Gebäude 

Fettwiesen 
und  

-weiden 

Neuntöter N/B G-  FoRu!  Na  Na  (Na) 

Raubwürger N/B S (FoRu) FoRu  Na  (Na)  (Na) 

Rauchschwalbe N/B U-  (Na)  (Na) Na Na FoRu! Na 

Raufußkauz N/B S (FoRu)   (Na)  (Na)  (Na) 

Schwarzspecht N/B G Na (Na)  Na  (Na)  (Na) 

Schwarzstorch N/B U (FoRu)        

Sperber N/B G (FoRu) (FoRu), Na  Na Na (Na)  (Na) 

Sperlingskauz N/B G (FoRu)   (Na)  (Na)  (Na) 

Star N/B U    Na Na Na FoRu Na 

Turmfalke N/B G  (FoRu)  Na Na (Na) FoRu! Na 

Wachtelkönig N/B S    (FoRu)  FoRu  (FoRu) 

Waldkauz N/B G Na Na  Na Na (Na) FoRu! (Na) 

Waldlaubsänger N/B G FoRu!        

Waldohreule N/B U Na Na  (Na) Na (Na)  (Na) 

Waldschnepfe N/B U FoRu! (FoRu)       

Wiesenpieper N/B S (FoRu)   FoRu  FoRu  FoRu 

Ziegenmelker N/B S   FoRu      

Schmetterlinge 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

N U+    FoRu  FoRu!   

 

Legende: 

Status: N = Nachweis ab 2000 vorhanden, N/B = Nachweis „Brutvorkommen“ ab 2000 vorhanden, N/R+W = Nachweis „Rast/Wintervorkommen“ ab 2000 vorhanden 

Erhaltungszustand: G = günstig, U = ungünstig/unzureichend, S = ungünstig/schlecht, + = sich verbessernd, - = sich verschlechternd.  

Lebensstätten: FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätte, Ru = Ruhestätte, Na = Nahrungshabitat, Pfl = Pflanzenstandort, ( ) = potenzielles Vorkommen im Lebensraum,  

! = Hauptvorkommen im Lebensraum 
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6.3 Konfliktanalyse und Ermittlung von Konfliktarten 

6.3.1 Häufige und ungefährdete Tierarten 

Entsprechend des geltenden Rechts unterliegen alle europäischen Vogelarten den Ar-

tenschutzbestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Damit ist auch die vorhabenspe-

zifische Erfüllung der Verbotstatbestände gegenüber häufigen und verbreiteten Vogel-

arten (sogenannten „Allerweltsarten“ wie Amsel, Buchfink und Kohlmeise) zu prüfen. 

Bei den häufigen und ungefährdeten Arten kann im Regelfall davon ausgegangen wer-

den, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszustandes 

bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen 

wird. Gemäß Nr. 6 des Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes tritt 

eine Verletzung des Schädigungsverbotes der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 

Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) nicht ein, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. Das Tötungs- und Verletzungsverbot wird nicht ausgelöst, sofern sich das 

Risiko der Tötung oder Verletzung durch den Eingriff nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigungen trotz Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-

nahmen nicht vermieden werden kann.  

Durch die folgende Schutzmaßnahme wird sichergestellt, dass keine artenschutzrecht-

lichen Verbotstatbestände im Hinblick auf häufige und verbreitete Vogelarten ausgelöst 

werden. Eine Vermeidung von Verbotstatbeständen wird durch die Einhaltung der fol-

genden Maßnahmen sichergestellt:  

• Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruch-

nahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März 

bis 30. September) notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetations-

flächen sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. 

Februar durchzuführen. Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen 

außerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine umweltfachliche Baubegleitung si-

cherzustellen, dass bei der Entfernung von Vegetationsbeständen oder des 

Oberbodens die Flächen frei von einer Quartiernutzung durch Vögel sind. 

• Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materi-

allagerung etc.) sind auf zukünftig versiegelte bzw. überbaute Bereiche zu be-

schränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende Gehölz- und Vegetati-

onsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchtigung geschützt sind und 

auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum übernehmen können. 

Das Vorhaben entspricht dem Regelfall, so dass von einer vertiefenden Betrachtung 

der häufigen und verbreiteten Vogelarten im Rahmen der Konfliktanalyse abgesehen 

werden kann. 
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6.3.2 Planungsrelevante Arten 

Infolge der Habitatansprüche der Arten, der im Bereich des Plangebietes vorkommen-

den Biotopstrukturen und der dargestellten Wirkfaktoren kann ein potenzielles  

Vorkommen bzw. eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit für einige der im 

Rahmen der Datenrecherche ermittelten Arten im Vorfeld ausgeschlossen werden.  

Da nichtessenzielle Nahrungsflächen nicht zu den Schutzobjekten des § 44 Abs. 1 

BNatSchG gehören, ist eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit für Arten, wel-

che das Untersuchungsgebiet als nichtessenzielles Nahrungshabitat nutzen, nicht ge-

geben.  

Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche 

Die Auswertung der Schutzgebiete bzw. schutzwürdigen Bereiche ergab Hinweise zum 

Vorkommen planungsrelevanter Arten.   

Mit Ausnahme von Bekassine, Eisvogel, Geburtshelferkröte, Haselmaus, Rotmilan wer-

den diese Arten jedoch auch im Messtischblatt 5115 „Ewersbach“, Quadrant 1, ge-

nannt und daher untenstehend betrachtet. 

Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Die Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz (LANUV 2023A) weist für das Untersuchungsgebiet und die rele-

vante Umgebung Hinweise zum Vorkommen planungsrelevante Arten aus. Der ge-

nannte Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling wird jedoch auch im Messtischblatt 5115 

„Ewersbach“, Quadrant 1, genannt und daher untenstehend betrachtet.  

Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 

Für den oben genannten Quadranten 1 des Messtischblattes 5115 „Ewersbach“ wer-

den vom FIS für die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume insgesamt 

39 Arten als planungsrelevant genannt (sechs Säugetierarten, 32 Vogelarten und eine 

Schmetterlingsart). Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht genannt 

Für diese 39 Arten sowie den für die Schutzgebiete und schutzwürdigen Bereiche ge-

nannten Arten kann, unter Berücksichtigung der Bestandssituation und der aufgeführ-

ten Wirkfaktoren, eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Planung 

ausgeschlossen werden, wenn sie  

• ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten außerhalb der beanspruchten Lebens-

raumtypen finden oder 

• den beanspruchten Bereich ausschließlich als Nahrungshabitat nutzen.  

Zu den beanspruchten Lebensräumen zählen das Grünland und Gehölzbestände so-

wie Saumstrukturen.  

Somit verbleiben noch drei Säugetierarten sowie 16 Vogelarten und eine Schmetter-

lingsart als weiterhin zu betrachtende Arten. 
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Tab. 4 Auflistung der für den Bereich der Planung dokumentierten planungsrelevanten Arten und 
Darstellung der Konfliktarten. 

Datenquelle: FIS = Fachinformationssystem, LINFOS = Landschaftsinformationssammlung  

Status: N = Nachweis, N/B = Nachweis Brutvorkommen ab 2000 vorhanden 

Art 
Datenquelle/ 

Status 
relevante  

Wirkfaktoren 

Erfüllung  
Verbotstatbestand 

BNatSchG  
§ 44 Abs. 1 möglich 

Kon-
flikt-
art 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Säugetiere 

Bechsteinfledermaus FIS/: N keine    nein 

Braunes Langohr FIS/LINFOS: N keine    nein 

Haselmaus 
LINFOS: N 

Verlust von  
Gehölzbeständen 

x x x ja 

Vögel 

Baumpieper FIS: N/B keine    nein 

Bluthänfling 
FIS: N/B 

Verlust von  
Gehölzbeständen 

x x x ja 

Braunkehlchen FIS/LINFOS: N/B keine    nein 

Feldlerche FIS/LINFOS: N/B keine    nein 

Feldschwirl FIS: N/B keine    nein 

Gartenrotschwanz FIS: N/B keine    nein 

Habicht FIS: N/B keine    nein 

Mäusebussard FIS/LINFOS: N/B keine    nein 

Neuntöter 
FIS/LINFOS: N/B 

Verlust von  
Gehölzbeständen 

x x x ja 

Raubwürger 
FIS/LINFOS: N/B 

Verlust von  
Gehölzbeständen 

x x x ja 

Rotmilan LINFOS: N/B keine    nein 

Sperber FIS: N/B keine    nein 

Turmfalke FIS: N/B keine    nein 

Wachtelkönig FIS: N/B keine    nein 

Waldschnepfe 
FIS: N/B 

Verlust von  
Gehölzbeständen 

x x x ja 

Wiesenpieper FIS/LINFOS: N/B keine    nein 

Schmetterlinge 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

FIS/LINFOS: N keine    nein 

 

6.3.3 Zusammenfassende Betrachtung der Nichtkonfliktarten 

Säugetiere 

Die Bechsteinfledermaus ist eine typische Waldfledermaus und bevorzugt große, 

mehrschichtige, teilweise feuchte Laub- und Mischwälder mit einem hohen Altholzan-

teil. Selten werden Kiefernmischwälder, parkartige Offenlandbereiche, Streuobstwiesen 

oder Gärten besiedelt. Als Wochenstuben werden vor allem Baumquartiere (z. B. 

Spechthöhlen) oder Nistkästen genutzt. Die Männchen suchen oft Spalten hinter abste-

hender Baumrinde auf. Als Winterquartiere werden Höhlen, Stollen, Keller, Brunnen 

aufgesucht.  
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Als Waldfledermaus bevorzugt das Braune Langohr unterholzreiche, mehrschichtige 

lichte Laub- und Nadelwälder mit einem größeren Bestand an Baumhöhlen. Als Jagd-

gebiete dienen außerdem Waldränder, gebüschreiche Wiesen, aber auch strukturrei-

che Gärten, Streuobstwiesen und Parkanlagen im Siedlungsbereich. Als Wochenstu-

ben werden neben Baumhöhlen und Nistkästen oftmals auch Quartiere in und an Ge-

bäuden (Dachböden, Spalten) bezogen. Die Männchen schlafen auch in Spaltenver-

stecken an Bäumen und Gebäuden. Gegenüber den üblichen Quartieren in Gehölzbe-

ständen und an Gebäuden bezieht das Braune Langohr im Winter bei kälteren Tempe-

raturen auch unterirdische Quartiere wie Bunker, Keller oder Stollen. 

Im Bereich des Gehölzbestandes wurden keine Fortpflanzungsquartiere für Fleder-

mäuse entdeckt. Als Jagdhabitat ist das Plangebiet geeignet, stellt jedoch vor dem Hin-

tergrund zur freien Landschaft kein essenzielles Nahrungshabitat dar.  

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Arten gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Bechsteinfledermaus • Braunes Langohr 

Vögel 

Horst- und Koloniebrüter 

Als Lebensraum bevorzugt der Habicht Kulturlandschaften mit einem Wechsel von ge-

schlossenen Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen. Als Bruthabitate können 

Waldinseln ab einer Größe von 1 bis 2 ha genutzt werden. Die Brutplätze befinden sich 

zumeist in Wäldern mit altem Baumbestand, vorzugsweise mit freier Anflugmöglichkeit 

durch Schneisen. Der Horst wird in hohen Bäumen (z. B. Lärche, Fichte, Kiefer oder 

Rotbuche) in 14–28 m Höhe angelegt. 

Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern 

geeignete Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. Bevorzugt werden Randberei-

che von Wald-gebieten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume, in denen 

der Horst in 10 bis 20 m Höhe angelegt wird. Von einer Ansitzwarte oder im Segelflug 

hält der Mäusebussard Aus-schau nach Kleinsäugern, Reptilien, jungen oder Verletz-

ten Vögeln, großen Insekten aber auch Regenwürmern, die ihm als Nahrung dienen 

können. Auch Aas wird angenommen. 

Der Rotmilan ist ein Greifvogel aus der Gattung der Milane und etwas größer als sein 

naher Verwandter, der Schwarzmilan. Im Gegensatz zu diesem befindet sich der Ver-

breitungsschwerpunkt des Rotmilans in Europa, mehr als die Hälfte des Weltbestandes 

brütet in Deutschland. Zum einen jagt der Rotmilan aktiv, wobei hauptsächlich Mäuse, 

Kleinvögel, Reptilien, große Insekten oder Fische erbeutet werden. Zum anderen nut-

zen Rotmilane aber auch Aas, insbesondere überfahrene Tiere, oder Abfälle. Das Brut-

habitat enthält neben Wäldern und Feldgehölzen zum Nestbau optimaler Weise struk-

turreiches Offenland, das im Suchflug überflogen wird. Zur Nahrungssuche werden  

Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen und Äckern bevorzugt.  



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 16 „Südstraße“ der Stadt Netphen 

Stufe I – Vorprüfung des Artenspektrums 

28 

Der Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbeständen, an Waldrändern aber auch in klei-

neren Feldgehölzen (1–3 ha und größer). Rotmilane gelten als ausgesprochen revier-

treu und nutzen alte Horste oftmals über viele Jahre. 

Sperber leben in abwechslungsreichen, gehölzreichen Kulturlandschaften mit einem 

ausreichenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzugt werden halboffene Park-

landschaften mit kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Reine Laubwälder 

werden kaum besiedelt. Im Siedlungsbereich kommt er auch in mit Fichten bestande-

nen Parkanlagen und Friedhöfen vor. Die Brutplätze befinden sich meist in Nadel-

baumbeständen (v. a. in dichten Fichtenparzellen) mit ausreichender Deckung und 

freier Anflugmöglichkeit, dort wird das Nest in 4–18 m Höhe angelegt. 

Im Bereich des Plangebietes wurden keine Horst- oder Koloniebäume festgestellt. Eine 

Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhehabitat für Horst- und Koloniebrüter wird nicht 

erwartet. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Arten gemäß § 44 

Abs. 1 BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Habicht 

• Mäusebussard 

• Rotmilan 

• Sperber 

Gebäudebrüter 

Der Turmfalke kommt in offenen strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nähe 

menschlicher Siedlungen vor. Selbst in großen Städten fehlt er nicht, dagegen meidet 

er geschlossene Waldgebiete. Die Jagd findet über freien Flächen mit niedriger oder 

lückiger Vegetation statt. Als Brutplätze werden Felsnischen und Halbhöhlen an natürli-

chen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäuden, aber auch alte Krähennester in Bäu-

men ausgewählt. 

Gebäude bzw. Felsnischen, Steinbrüche oder Krähennester sind im Plangebiet nicht 

vorhanden. Eine Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhehabitat für Gebäudebrüter wird 

nicht erwartet. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Art gemäß § 44 

Abs. 1 BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Turmfalke  

Höhlenbrüter 

Früher kam der Gartenrotschwanz häufig in reich strukturierten Dorflandschaften mit 

alten Obstwiesen und -weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auengehölzen und lich-

ten, alten Mischwäldern vor. Mittlerweile konzentrieren sich die Vorkommen in Nord-

rhein-Westfalen auf die Randbereiche von größeren Heidelandschaften und auf san-

dige Kiefernwälder. Zur Nahrungssuche bevorzugt der Gartenrotschwanz Bereiche mit 

schütterer Bodenvegetation. Das Nest wird meist in Halbhöhlen in 2 bis 3 m Höhe über 

dem Boden angelegt, zum Beispiel in alten Obstbäumen oder Kopfweiden. 

Ein Vorkommen des Gartenrotschwanzes innerhalb des Plangebietes ist als unwahr-

scheinlich einzustufen, da sich keine Höhlungen im Plangebiet befinden.  
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Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Art gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Gartenrotschwanz  

Wald-, Gehölz- und Gebüschbrüter 

Der Baumpieper besiedelt lichte Wälder, Windbruch- und Waldbrandflächen, Lichtun-

gen, Brachen, sonnige Waldränder, Heide- und Hochmoorflächen, Schonungen, Auf-

forstungen und Kahlschläge. Grundvoraussetzung für eine Besiedlung sind hohe Sing-

warten, eine reich strukturierte Krautschicht und eine geringe Deckung der Strauch-

schicht. 

Für die genannten Art fehlen im Plangebiet geeignete Lebensraumstrukturen. Ein Vor-

handensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird daher nicht erwartet.  

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Art gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird daher voraussichtlich ausgeschlossen. 

• Baumpieper  

Offenlandarten 

Der Lebensraum des Braunkehlchens sind offene, extensiv bewirtschaftete Nass- und 

Feuchtgrünländer, Feuchtbrachen, feuchte Hochstaudenfluren sowie Moorrandberei-

che. In Nordrhein-Westfalen kommt es als seltener Brutvogel vor, hierzu gesellen sich 

zu den Zugzeiten auch Durchzügler aus nordöstlichen Populationen. 

Der Lebensraum der Feldlerche ist die offene Feldflur, wobei sie reich strukturierte 

Äcker, extensiv genutzte Grünländer und Brachen sowie größere Heidegebiete be-

wohnt.  

Der Feldschwirl ist ein Zugvogel, der in Nordrhein-Westfalen als mittelhäufiger Brutvo-

gel auftritt. Als Lebensraum nutzt der Feldschwirl gebüschreiche, feuchte Extensivgrün-

länder, größere Waldlichtungen, grasreiche Heidegebiete sowie Verlandungszonen 

von Gewässern. Seltener kommt er auch in Getreidefeldern vor. Das Nest wird bevor-

zugt in Bodennähe oder unmittelbar am Boden in Pflanzenhorsten angelegt (z. B. in 

Heidekraut, Pfeifengras, Rasenschmiele).  

Der Wachtelkönig besiedelt offene bis halboffene Niederungslandschaften der Fluss- 

und Talauen sowie Niedermoore und hochwüchsige Feuchtwiesen. Zudem ist er auch 

in großräumigen Ackerbaugebieten in der Hellwegbörde als Brutvogel anzutreffen. Das 

Nest wird in Bodenmulden an Standorten mit ausreichender Deckung angelegt.  

Der Lebensraum des Wiesenpiepers besteht aus offenen, baum- und straucharmen 

feuchten Flächen mit höheren Singwarten (z. B. Weidezäune, Sträucher). Die Boden-

vegetation muss ausreichend Deckung bieten, darf aber nicht zu dicht und zu hoch 

sein. Bevorzugt werden extensiv genutzte, frische bis feuchte Dauergrünländer, Heide-

flächen und Moore. Darüber hinaus werden Kahlschläge, Windwurfflächen sowie  
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Brachen besiedelt. Das Nest wird am Boden oftmals an Graben- und Wegrändern an-

gelegt. 

Das Plangebiet stellt aufgrund seiner Nähe zum Wohngebiet und der L 729 keine ge-

eigneten Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die genannten Arten dar. Das Grünland 

wird nach Aussagen des Flächeneigentümers auch regelmäßig gemäht. Zudem sind 

insbesondere die Fluchtdistanzen für die Feldlerche zu gering. 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der folgenden Arten gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird daher nicht erwartet. 

• Braunkehlchen 

• Feldlerche 

• Feldschwirl 

• Wachtelkönig 

• Wiesenpieper 

Schmetterlinge 

Der charakteristische Lebensraum des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 

sind extensiv genutzte, wechselfeuchte Wiesen in Fluss- und Bachtälern. Zu feuchte 

oder regelmäßig überflutete Standorte werden offenbar gemieden. In höheren Lagen 

werden auch Weg- und Straßenböschungen sowie Säume besiedelt. Voraussetzung 

für das Vorkommen des Bläulings ist der Große Wiesenknopf als Futter- und Eiablage-

pflanze sowie Kolonien von Knotenameisen (v. a. Myrmica rubra) für die Aufzucht der 

Raupen. 

Da es sich beim Plangebiet um eine in Hanglage gelegene Grünlandfläche handelt, 

sind die Standortbedingungen für den Großen Wiesenknopf nicht geeignet und das 

Vorkommen unwahrscheinlich. Darüber hinaus wurden bei der Ortsbegehung Ende 

Mai keine der auffälligen Blätter des Großen Wiesenknopfes kartiert und die Fläche 

nach Aussagen des Eigentümers regelmäßig gemäht.     

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit für die folgende Schmetterlingsart gemäß § 44 

Abs. 1 BNatSchG wird somit voraussichtlich ausgeschlossen: 

• Dunkler Wiesenknopf Ameisenbläuling  

Besonders geschützte Pflanzenarten 

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-

entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 

verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 

oder zu zerstören. 
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7.0 Stufe II – Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Im Rahmen der Vorprüfung konnte eine artenschutzrechtliche Betroffenheit für die fol-

gend aufgeführten Säugetier- und Vogelarten nicht ausgeschlossen werden.  

Säugetiere 

• Haselmaus 

Vögel 

• Bluthänfling 

• Neuntöter 

• Raubwürger 

• Waldschnepfe 

Die wirkungsspezifischen Betroffenheiten sowie die daraus resultierenden artenschutz-

fachlichen Maßnahmen werden vertiefend behandelt. 

7.1 Artbeschreibung 

Säugetiere 

Die Haselmaus ist eine ca. 7 bis 8 cm große, nachtaktive Schlafmaus, deren Aktivi-

tätsphase zwischen März und Oktober liegt, die restliche Zeit des Jahres verbringt sie 

in einem Winterschlaf. Die bevorzugten Lebensräume in der Aktivitätsphase sind ge-

prägt von Gehölzbeständen, meist Laubwälder oder Mischwälder mit gut entwickeltem 

Unterholz. Hierbei ist es von Bedeutung, dass die Sträucher breitwüchsig ausgeprägt 

sind und die Strauchschicht fließend in die Baumschicht übergeht. Ihre Nester baut die 

Haselmaus überwiegend gut geschützt in Sträuchern oder jungen Bäumen, besiedelt 

werden ebenfalls Baumhöhlen und Nistkästen. Das Vorkommen der Haselmaus ist 

nicht generell an das Vorkommen der Hasel gebunden. In vielen Vorkommensgebieten 

der Haselmaus fehlt der Haselstrauch gänzlich. Standorte mit einem Vorkommen von 

Weißdorn, Vogelkirsche, Brombeere, Himbeere, Faulbaum oder auch Eibe werden be-

vorzugt besiedelt. Haselnüsse dienen als Nahrung im Sommer und Herbst. Den Win-

terschlaf verbringt die Haselmaus in ihren Winternestern auf dem Boden unter Moos 

oder Laubstreu. Winterneststandorte finden sich ebenfalls unter liegenden Baumstäm-

men, Holzstapel, zwischen Baum- und Strauchwurzeln oder an der Basis von Stock-

ausschlägen von Haselsträuchern. Die Haselmaus gilt als wenig mobile Tierart. Ihr Ak-

tionsradius beschränkt sich auf ca. 200 bis 300 m. 

Vögel 

Der Bluthänfling bevorzugt als typische Vogelart ländlicher Gebiete offene mit He-

cken, Sträuchern oder jungen Koniferen bewachsene Flächen mit einer samentragen-

den Krautschicht. In Siedlungsbereichen kommt er in Gärten, Parkanlagen und auf 

Friedhöfen vor. Der bevorzugte Neststandort befindet sich in dichten Büschen und He-

cken.  

Neuntöter bewohnen extensiv genutzte, halboffene Kulturlandschaften mit aufgelo-

ckertem Gebüschbestand, Einzelbäumen sowie insektenreichen Ruderal- und Saum-

strukturen. Besiedelt werden Heckenlandschaften mit Wiesen und Weiden, trockene 

Magerrasen, gebüschreiche Feuchtgebiete sowie größere Windwurfflächen in  
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Waldgebieten. Das Nest wird in dichten, hoch gewachsenen Büschen, gerne in Dorn-

sträuchern, angelegt. 

Der Raubwürger lebt in offenen bis halboffenen, reich strukturierten Landschaften mit 

niedrigwüchsigen Kraut- und Grasfluren und eingestreuten Gehölzen. Geeignete Le-

bensräume sind ausgedehnte Moor- und Heidegebiete sowie gebüschreiche Trocken-

rasen und extensive Grünlandbereiche. Nach seinem Verschwinden aus der Feldflur 

kommt er vereinzelt auch auf Kahlschlägen und Windwurfflächen in Waldgebieten vor. 

Das Nest wird in Laub- oder Nadelbäumen sowie in Büschen (v. a. in Dornensträu-

chern) angelegt.  

Die Waldschnepfe lebt bevorzugt in größeren, nicht zu dichten Laub- und Mischwäl-

dern mit einer gut entwickelten Strauch- und Krautschicht sowie einer weichen, sto-

cherfähigen Humusschicht. Bevorzugt werden feuchte Birken- und Erlenbrüche; dicht 

geschlossene Gehölzbestände und Fichtenwälder werden hingegen gemieden. 

7.2 Wirkungsspezifische Betroffenheiten 

Durch die Überplanung der derzeit als Gehölzflächen ausgebildeten Bereiche wird ein 

Lebensraum der Haselmaus sowie möglicherweise von Vogelarten betroffen sein. Im 

Zuge der Baufeldräumung werden Gehölze gerodet, wodurch insbesondere nicht 

flügge, im Nest befindliche Jungtiere der Arten verletzt oder getötet werden können, 

wodurch ein Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgelöst würde.  

Darüber hinaus können dauerhaft Fortpflanzungs- und Ruhestätten der genannten Ar-

ten überplant werden. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG ist nicht vollständig auszuschließen. Da diese Strukturen dauerhaft entfernt 

werden, ist auch eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 3 BNatSchG nicht vollständig 

auszuschließen.  

Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 2 BNatSchG, wie etwa durch eine Silhouet-

tenwirkung, wird als unwahrscheinlich eingestuft. Ebenfalls kommt es durch das Vorha-

ben nicht zu Zerschneidungswirkungen oder zu erheblichen Störungen auf angrenzen-

den Flächen.  

7.3 Vermeidungsmaßnahmen  

Im Rahmen der Ortsbegehung ergaben sich keine Hinweise auf ein Vorkommen von 

Vögeln, die im Gehölzbestand brüten oder von Haselmäusen, was nicht ausschließt, 

dass die Arten dort vorkommen können. Allerdings ist die Anwesenheit der Art in den 

Plangebieten rein spekulativ. 

Vermeidungsmaßnahme Vögel 

Um eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen, sollte die 

Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der genannten Vogelarten (1. März bis 30. 

September) erfolgen. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetationsflächen sollten 

dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgeführt 

werden.  



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 16 „Südstraße“ der Stadt Netphen 

Stufe II – Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

33 

Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen außerhalb dieses Zeitraums 

muss vor der Entfernung der Gehölzflächenflächen durch eine Umweltbaubegleitung 

überprüft werden, ob die Flächen von den Gehölzbrütern als Brutstandort genutzt wer-

den. Sind die Flächen frei von einer Quartiernutzung, können die Räumungsmaßnah-

men durchgeführt werden. Sollten die Flächen als Brutstandort genutzt werden, darf 

die Flächeninanspruchnahme erst nach dem Ende der Brutzeit erfolgen. 

Vermeidungsmaßnahmen Haselmaus 

Zur Vermeidung der Tötung von Haselmäusen sind die Fällarbeiten des Gehölzbestan-

des innerhalb der Winterruhe der Haselmäuse (01. November bis 28. Februar) durch-

zuführen. Die Wurzelstöcke dürfen nicht beeinträchtigt werden, da Haselmäuse in die-

sen überwintern könnten. Die Fällarbeiten sind motormanuell mit möglichst geringer 

Beanspruchung der Laub- und Humusschicht durchzuführen.  

Das im Zuge der Fällarbeiten anfallende Holz darf nicht auf der Fläche gelagert oder 

gehäckselt werden. Es würde im Folgenden zur Einrichtung kurzfristig verfügbarer Win-

terquartiere genutzt. 

Eine vollständige Rodung der betreffenden Gehölzbereiche ist ausschließlich ab dem 

01. Mai unmittelbar nach erfolgter Gehölzentfernung durchzuführen. Zu dieser Zeit ha-

ben die überwinternden Haselmäuse ihre Quartiere in den Wurzelstöcken sicher ver-

lassen. Eine Nutzung der Wurzelstöcke sowie der umgebenden Fläche durch andere 

planungsrelevante Tierarten ist nicht anzunehmen. Gleichwohl ist vor der Durchführung 

der Rodungsarbeiten im Zuge einer umweltfachlichen Baubegleitung eine Kontrolle der 

Fläche durchzuführen, um sicherzustellen, dass diese frei von Vogelnestern ist. 

7.4 Ausgleichsmaßnahmen 

Da Lebensraum der Haselmaus durch die Planung verloren geht, ist dieser im Rahmen 

artspezifisch geeigneter CEF-Maßnahmen (CEF= Continouus Ecological Function) 

mindestens gleichwertig wiederherzustellen. Wichtig ist hierbei, dass diese nur als vor-

gezogene Ausgleichsmaßnahmen artenschutzrechtlich wirksam sind, also sofort nach 

der Sicherung der Flächen im Vorfeld der Planungsumsetzung realisiert werden müs-

sen. 

Artspezifisch geeignete Ausgleichsmaßnahmen gibt der Leitfaden zur Wirksamkeit von 

Artenschutzmaßnahmen in NRW (MKULNV 2013) vor.  

Der südwestliche Teil des Gehölzbestandes ist im Rahmen der Baufeldräumung zu er-

halten. Darüber hinaus ist am südlichen Plangebiet ein Gebüschbestand zu entwickeln 

und dauerhaft zu erhalten.  

Dazu wird eine Waldrandsituation mit Früchte tragenden Gehölzen (Hasel, Schlehe, 

Weißdorn, dichtes Brombeergebüsch, Faulbaum, Holunder, Vogelkirsche, Eberesche, 

Eibe, Geißblatt usw.) geschaffen.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Lage des Erhalts und der Schaffung neuer, für 

die Haselmaus geeigneter Habitate innerhalb des Plangebietes.  
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Die östliche Verlängerung der Gehölzstrukturen im Plangebiet ist entsprechend bereits 

vor einer Abstockung des Gehölzbereichs auf Flurstück 105 umzusetzen.  Auf bereits 

fruchttragende Pflanzqualitäten der anzupflanzenden Gehölze ist zu achten. Insbeson-

dere dem in Hainchen wahrscheinlichen Wildverbiss ist entsprechend Rechnung zu 

tragen. 

Weiterführend sind in die verbleibenden Gehölzbereiche insgesamt mind. 5 Hasel-

maus-Tubes als Ausweichhabitate bereits vor Eingriff naturschutzfachlich einzubringen 

und funktional vorzuhalten. 

 

Abb. 15 Mögliche Maßnahmen für die Haselmaus im Bereich des Plangebietes (rote Strichlinie) 
auf Grundlage des Luftbildes. 
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8.0 Zusammenfassung 

Vorrangiges Ziel des Bebauungsplanes Nr. 16 „Südstraße“ ist die Schaffung von Pla-

nungsrecht für die zukünftige Nutzung des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet. 

Aus dem Ortsteil Hainchen werden verstärkt Bauwünsche durch ortsansässige Bürge-

rinnen und Bürger vorgetragen. Konkret sind die Eigentümer der Grundstücke Gemar-

kung Hainchen, Flur 4, Flurstücke 105 und 12 an die Stadt Netphen herangetreten und 

möchten ihre Grundstücke wohnbaulich entwickeln. Sie haben die Verwaltung um die 

Schaffung von Planungsrecht auf eigene Kosten ersucht. Die Grundstücke liegen am 

südöstlichen Ortsrand von Hainchen und entwickeln sich am östlichen Ende der 

Südstraße zur Gießener Straße (Landstraße 729) hin. 

Um diesen Bauwünschen aus dem Ort, aber auch, um eine maßvolle, geordnete Ent-

wicklung des Ortsteils Hainchen zu gewährleisten, sollen mit der Aufstellung des Be-

bauungsplanes Nr. 16 „Südstraße“ in der Gemarkung Hainchen die planungsrechtli-

chen Voraussetzungen dafür geschaffen werden (LOTH 2024A). 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu un-

tersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 

Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 

artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Südstraße“ im Ortsteil Hain-

chen der Stadt Netphen werden Wirkungen auf die folgenden Lebensraumtypen ent-

stehen können:  

• Laubwälder 

• Kleingehölze, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Vegetationsarme und -freie Biotope 

• Säume, Hochstaudenfluren 

• Gärten 

• Magerwiesen und -weiden 

• Gebäude  

• Fettwiesen und -weiden 

Die Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfa-

len“ für das Messtischblatt 5115 „Ewersbach“, Quadrant 1 erbringt Hinweise auf 39 Ar-

ten, die als planungsrelevant gelten (sechs Säugetierarten, 32 Vogelarten und eine 

Schmetterlingsart). Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht genannt.  

Im Rahmen der Ortsbegehung am 24. Mai 2023 erfolgte eine Plausibilitätskontrolle. 

Dabei wurde überprüft, ob die Arten der Artenliste im Plangebiet bzw. im Untersu-

chungsgebiet hinsichtlich ihrer individuellen Lebensraumansprüche tatsächlich vor-

kommen bzw. vorkommen können und in welchem Umfang sie von dem geplanten 

Vorhaben betroffen sein könnten.  
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Im Rahmen der Ortsbegehungen ergaben sich keine Hinweise auf das Vorkommen 

von planungsrelevanten Arten im Plangebiet. Das Vorkommen von Haselmäusen wird 

allerdings als wahrscheinlich erachtet.  

Häufige und weit verbreitete Arten 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG der häufi-

gen und verbreiteten Vogelarten wird unter Berücksichtigung der nachstehenden Ver-

meidungsmaßnahmen ausgeschlossen: 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruchnahme 

von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. Septem-

ber) notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetationsflächen sind dement-

sprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchzuführen. Im 

Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen außerhalb dieses Zeitraumes ist 

durch eine umweltfachliche Baubegleitung sicherzustellen, dass bei der Entfernung 

von Vegetationsbeständen oder des Oberbodens die Flächen frei von einer Quar-

tiernutzung durch Vögel sind. 

Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallage-

rung etc.) sind auf zukünftig versiegelte bzw. überbaute Bereiche zu beschränken. Da-

mit wird sichergestellt, dass zu erhaltende Gehölz- und Vegetationsbestände der nähe-

ren Umgebung vor Beeinträchtigung geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion 

als Lebensraum übernehmen können. 

Planungsrelevante Arten 

Durch die Überplanung der derzeit als Gehölzflächen ausgebildeten Bereiche ist ein 

Lebensraum der Haselmaus betroffen. Zudem kann ein Lebensraum von Vogelarten 

betroffen sein. Im Zuge der Baufeldräumung werden Gehölze gerodet, wodurch insbe-

sondere nicht flügge, im Nest befindliche Jungtiere der Arten verletzt oder getötet wer-

den können, wodurch ein Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aus-

gelöst würde.  

Darüber hinaus könnten dauerhaft Fortpflanzungs- und Ruhestätten der genannten Ar-

ten überplant werden. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG ist nicht vollständig auszuschließen. Da diese Strukturen dauerhaft entfernt 

werden, ist auch eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 3 BNatSchG nicht vollständig 

auszuschließen.  

Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 2 BNatSchG, wie etwa durch eine Silhouet-

tenwirkung, wird als unwahrscheinlich eingestuft. Ebenfalls kommt es durch das Vorha-

ben nicht zu Zerschneidungswirkungen oder zu erheblichen Störungen auf angrenzen-

den Flächen.  

Vermeidungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Ortsbegehung ergaben sich keine Hinweise auf ein Vorkommen von 

Vögeln, die im Gehölzbestand brüten oder von Haselmäusen, was nicht ausschließt, 
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dass die Arten dort vorkommen können. Allerdings ist die Anwesenheit der Art in den 

Plangebieten rein spekulativ. 

Vermeidungsmaßnahme Vögel 

Um eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen, sollte die 

Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der genannten Vogelarten (1. März bis 30. 

September) erfolgen. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetationsflächen sollten 

dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgeführt 

werden.  

Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen außerhalb dieses Zeitraums 

muss vor der Entfernung der Gehölzflächenflächen durch eine Umweltbaubegleitung 

überprüft werden, ob die Flächen von den Gehölzbrütern als Brutstandort genutzt wer-

den. Sind die Flächen frei von einer Quartiernutzung, können die Räumungsmaßnah-

men durchgeführt werden. Sollten die Flächen als Brutstandort genutzt werden, darf 

die Flächeninanspruchnahme erst nach dem Ende der Brutzeit erfolgen. 

Vermeidungsmaßnahmen Haselmaus 

Zur Vermeidung der Tötung von Haselmäusen sollten die Fällarbeiten des Gehölzbe-

standes innerhalb der Winterruhe der Haselmäuse (November bis Februar) durchge-

führt werden. Die Wurzelstöcke dürfen nicht beeinträchtigt werden, da Haselmäuse in 

diesen überwintern könnten. Die Fällarbeiten sind möglichst manuell mit möglichst ge-

ringer Beanspruchung der Laub- und Humusschicht durchzuführen. Alternativ könnte 

mit bodenschonenden maschinellen Verfahren gearbeitet werden.  

Das im Zuge der Fällarbeiten anfallende Holz darf nicht auf der Fläche gelagert oder 

gehäckselt werden. Es würde im Folgenden zur Einrichtung kurzfristig verfügbarer Win-

terquartiere genutzt. 

Ab Mai kann dann mit der Rodung der Wurzelstöcke der Sträucher und Gehölze im 

Plangebiet begonnen werden. Zu dieser Zeit haben die überwinternden Haselmäuse 

ihre Quartiere in den Wurzelstöcken sicher verlassen. Eine Nutzung der Wurzelstöcke 

sowie der umgebenden Fläche durch andere planungsrelevante Tierarten ist nicht an-

zunehmen. Gleichwohl ist vor der Durchführung der Rodungsarbeiten im Zuge einer 

umweltfachlichen Baubegleitung eine Kontrolle der Fläche durchzuführen, um sicher-

zustellen, dass diese frei von Vogelnestern ist. 

Ausgleichsmaßnahmen 

Der südwestliche Teil des Gehölzbestandes ist im Rahmen der Baufeldräumung zu er-

halten. Darüber hinaus ist am südlichen Plangebiet ein Gebüschbestand zu entwickeln 

und dauerhaft zu erhalten.  

Dazu wird eine Waldrandsituation mit Früchte tragenden Gehölzen (Hasel, Schlehe, 

Weißdorn, dichtes Brombeergebüsch, Faulbaum, Holunder, Vogelkirsche, Eberesche, 

Eibe, Geißblatt usw.) geschaffen.  

Die östliche Verlängerung der Gehölzstrukturen im Plangebiet ist entsprechend bereits 

vor einer Abstockung des Gehölzbereichs auf Flurstück 105 umzusetzen.  Auf bereits 
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fruchttragende Pflanzqualitäten der anzupflanzenden Gehölze ist zu achten. Insbeson-

dere dem in Hainchen wahrscheinlichen Wildverbiss ist entsprechend Rechnung zu 

tragen. 

Weiterführend sind in die verbleibenden Gehölzbereiche insgesamt mind. 5 Hasel-

maus-Tubes als Ausweichhabitate bereits vor Eingriff naturschutzfachlich einzubringen 

und funktional vorzuhalten. 

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-

entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 

verboten ist, wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 

oder zu zerstören.  

Ergebnis 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Südstraße“ im Ortsteil Hainchen der 

Stadt Netphen hat, bei Beachtung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

keine artenschutzrechtlichen Auswirkungen auf die genannten planungsrelevanten Ar-

ten.  

 

 

Warstein-Hirschberg, November 2024 

 

 

 

Bertram Mestermann 

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 16 „Südstraße“ der Stadt Netphen 

Quellenverzeichnis 

39 

Quellenverzeichnis 

BACKFISCH (2024): Bebauungsplan Nr. 16 „Südstraße“ der Stadt Netphen. Stadtteil 

Hainchen. Überprüfung artenschutzrechtlicher Sachverhalte. Vorkommen von 

Haselmäusen (Muscardinus avellanarius) in den aktuell vorhandenen Gehölz-

strukturen des Plangebiets. Netphen. 

BAUER, H. G.; BEZZEL, E.; & FIEDLER, W. (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleu-

ropas. Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Wiesbaden. 

LANUV (2023A): Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen. @LINFOS – Landschaftsinformationssammlung, Düs-

seldorf. (WWW-Seite) http://www.gis6.nrw.de/osirisweb/ASC_Frame/portal.jsp  

(letzter Zugriff am 23.08.2023). 

LANUV (2023B): Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen. (WWW-Seite) 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/ar-

ten/blatt/liste/51151 (letzter Zugriff am 23.08.2023). 

LOTH (2024A): Loth Städtebau und Stadtplanung. Stadt Netphen. Bebauungsplan Nr. 

16 „Südstraße" Gemarkung Hainchen. Begründung. Siegen. 

LOTH (2024B): Loth Städtebau und Stadtplanung. Stadt Netphen. Bebauungsplan Nr. 

16 „Südstraße" Gemarkung Hainchen. Planzeichnung. Siegen. 

MKULNV (2013): Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Leitfaden „Wirksamkeit von 

Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erfor-

derlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. 

MKULNV (2016): Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Verwaltungsvorschrift zur 

Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 

92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Pla-

nungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz), Rd. Erl. d. MKULNV v. 

06.06.2016, - III 4 – 616.06.01.17.  

MWEBWV (2010): Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr 

Nordrhein-Westfalen. Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurecht-

lichen Zulassung von Vorhaben. Gemeinsame Handlungsempfehlung des Mi-

nisteriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des 

Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-

cherschutz NRW vom 24.08.2010.  

 

 


